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Verordnung 
über die Einführung eines Zusatzurlaubs 

für Schichtarbeiter, die Erweiterung des Anspruchs 
auf Hausarbeitstag und auf Mindesturlaub

vom 30, September 1976

In Verwirklichung des gemeinsamen Beschlusses des Zen
tralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
des Bundesvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes und des Ministerrates der Deutschen Demokratischen 
Republik über die weitere planmäßige Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen im Zeit
raum 1976—1980 vom 27. Mai 1976 wird in Übereinstimmung 
mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes folgendes verordnet:

§ 1
Diese Verordnung gilt für die in einem Arbeitsrechtsver

hältnis stehenden Werktätigen in Betrieben und Einrichtun
gen aller Eigentumsformen, staatlichen und wirtschaftslei
tenden Organen sowie gesellschaftlichen Organisationen.

§ 2

(1) Werktätige, die regelmäßig im Zwei-, Drei- oder durch
gehenden Schichtsystem arbeiten, erhalten ab 1977 einen Zu
satzurlaub von 3 Werktagen. Dieser Urlaub wird zusätzlich 
zum gegenwärtig bestehenden Urlaubsanspruch gewährt. So
weit für Schichtarbeiter bereits günstigere Regelungen getrof
fen wurden, bleiben diese bestehen. 2

(2) Werktätige, die im Kalenderjahr mindestens 4 Monate 
im Zwei-, Drei- oder durchgehenden Schichtsystem arbeiten, 
erhalten diesen Zusatzurlaub anteilmäßig.

§3

Für vollbeschäftigte werktätige Mütter, die in ihrem Haus
halt ein schwerstgeschädigtes Kind mit Anspruch auf Pflege
geld der Stufe III oder IV, auf Sonderpflegegeld oder Blinden
geld der Stufen IV bis VI bzw. ein blindes oder praktisch 
blindes Kind ab Vollendung des 3. Lebensjahres zu versorgen 
haben, beträgt ab 1977 der Mindesturlaub 21 Werktage; wenn 
sie im Mehrschichtsystem arbeiten, 24 Werktage.

§4

Vollbeschäftigte alleinstehende Frauen mit eigenem Haus
halt erhalten ab Vollendung des 40. Lebensjahres monatlich 
einen Hausarbeitstag nach den für die Gewährung des Haus
arbeitstages geltenden Rechtsvorschriften.

§5
Diese Verordnung gilt auch für Mitglieder sozialistischer 

Produktionsgenossenschaften der Landwirtschaft und deren 
kooperative Einrichtungen.

§ 6

Durchführungsbestimmungen erläßt der Staatssekretär für 
Arbeit und Löhne in Übereinstimmung mit dem Bundesvor
stand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes.

§7
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft.

Berlin, den 30. September 1976

' Der Ministerrat
der Deutschen Demokratischen Republik

S i n d e r m a n n
Vorsitzender
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